
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/3/6 86/15/0007
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.03.1989

Index

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1972 §2 Abs3;

UStG 1972 §21 Abs6;

Rechtssatz

Selbst die isolierte Betrachtung eines Veranlagungszeitraumes, in dem die Einnahmen nicht wesentlich über die

Bagatellgrenze des § 21 Abs 6 UStG 1972 liegen, führt noch nicht zur Beurteilung eines Betriebes einer Körperschaft

des öff Rechts als gewerblicher Betrieb (Hinweis E 15.9.1986, 84/15/0157).
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